
Arbeitszeitberatung

Darf der Arbeitgeber bestimmen, wann der Arbeitnehmer Urlaub zu nehmen hat?

▪ Grundsätzlich bestimmt der Arbeitgeber Beginn und Ende der Urlaubsgewährung. Dabei muss er jedoch 

verschiedene gesetzliche Regelungen beachten. 

▪ So sind bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichti-

gen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer 

Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Auch ist der 

Urlaub zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen 

Vorsorge oder Rehabilitation verlangt (§ 7 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz [BurlG]).

▪ Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche oder in der Per-

son des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. Kann der Urlaub 

aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ur-

laub von mehr als zwölf Werktagen, so muss einer der Urlaubsteile mindestens zwölf aufeinanderfolgende 

Werktage (Montag-Samstag) umfassen (§ 7 Abs. 2 BUrlG).

▪ Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, bei der Aufstellung 

allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage des 

Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer mitzubestimmen, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten 

Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird (§ 87 Abs. 1 Nr. 5 Betriebsverfassungsgesetz).
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